Einwohnermeldeamt

Eine personliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt ist nur
mit einer vorherigen Terminvereinbarung moglich (hier online

Termin buchen).

Sie konnen uns unter den nachfolgenden Kontaktdaten
erreichen:

Einwohnermeldeamt | Frau Macht
Rathausplatz 9, 95466 Weidenberg
09278 / 977-46 und 977-0 | sabrina.macht@weidenberg.de

Anmeldung/Ummeldung; Wohnsitzgemeinde | Abmeldung; Wohnsitzgemeinde |
einfaches Fuhrungszeugnis; Beantragung | erweitertes FUhrungszeugnis;
Beantragung | Meldebescheinigung; Beantragung | Ubermittlungssperre,
Auskunftssperre; Beantragung der Eintragung | Fuhrerschein; Einreichung des
Fahrerlaubnisantrages bei der Gemeinde

An- bzw. Ummeldung bei der Wohnsitzgemeinde

Beim Bezug einer Wohnung mussen Sie sich innerhalb von zwei Wochen bei der
zustandigen Meldebehorde (Gemeinde oder Stadt) anmelden. Dies gilt auch bei
einem Umzug innerhalb Ihrer Gemeinde oder Stadt.

Beschreibung

Bei Bezug einer Wohnung sind Sie verpflichtet, sich innerhalb von zwei
Wochen bei der zustandigen Meldebehoérde (Gemeinde oder Stadt)
anzumelden. Dies gilt auch bei einem Umzug innerhalb Ihrer Gemeinde oder
Stadt. Eine personliche Vorsprache zur Asnmeldung ist dabei
grundsatzlich erforderlich.


https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt
https://termin.weidenberg.de
https://termin.weidenberg.de
mailto:sabrina.macht@weidenberg.de
https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#AnmBDWG
https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#AbmBDWG
https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#einfFZ
https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#erwFZ
https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#erwFZ
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https://www.test.weidenberg.de/buergerservice/aemter-sachgebiete/einwohnermeldeamt#fuehrerschein

Sie mussen hierzu einen Meldeschein ausfullen und unterschreiben und
diesen der Meldebehdrde zusammen mit dem Personalausweis, dem
anerkannten und gultigen Pass oder Passersatzpapier sowie der Bestatigung
Ihres Wohnungsgebers (siehe "Besondere Hinweise") oder dem
entsprechenden Zuordnungsmerkmal vorlegen. Sofern das Melderegister
automatisiert gefuhrt wird, kann von dem Ausflllen des Meldescheins
abgesehen werden, wenn Sie personlich bei der Meldebehdorde erscheinen
und auf einem Ausdruck die Richtigkeit und Vollstandigkeit der bei der
Meldebehorde erhobenen Daten durch lhre Unterschrift bestatigen. Sie
konnen sich bei der Anmeldung auch durch eine Person unter Vorlage der
erforderlichen Unterlagen (Anmeldeunterlagen und Vollmacht) vertreten
lassen.

Ehegatten, Lebenspartner und Familienangehorige mit denselben bisherigen
und kunftigen Wohnungen sollen einen gemeinsamen Meldeschein
verwenden; es genugt, wenn einer der Meldepflichtigen die Anmeldung
vornimmt.

Personen unter 16 Jahren mussen von demjenigen angemeldet werden, in
dessen Wohnung die Personen unter 16 Jahren einziehen. Hat eine
minderjahrige Person mehrere Wohnungen im Inland, so ist die
Hauptwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung des bzw. der
Personensorgeberechtigten.

Neugeborene, die im Inland geboren wurden, sind nur anzumelden, wenn sie
in eine andere Wohnung als die der Eltern oder der Mutter aufgenommen
werden.

Sofern fur eine volljahrige Person ein Pfleger oder ein Betreuer bestellt ist,
der den Aufenthalt bestimmen kann, obliegt diesem die Anmeldung.

Wenn Sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen anmelden, handeln Sie
ordnungswidrig. In diesem Fall kdnnen Sie mit einer GeldbuBRe bis zu 1.000
Euro belegt werden.

Mitzubringende Unterlagen
Bitte bringen Sie die folgenden Unterlagen zu Threm Termin mit:

e Personalausweis und Reisepass (zur Wohnort- bzw.
Anschriftenanderung)
e Wohnungsgeberbestatigung



https://www.test.weidenberg.de/sites/default/files/2022-09/2021.12.15%20ausf%C3%BCllbar_Wohnungsgeberbestaetigung_11_19.pdf

Rechtsgrundlage

§§ 17, 23 und 54 Bundesmeldegesetz (BMG)

Voraussetzungen

Tatsachliches Beziehen der neuen Wohnung (diese Wohnung wird auf Dauer
oder zumindest mit einer gewissen Regelmaliigkeit vor allem zum Wohnen
und Schlafen benutzt).

Besondere Hinweise

Zur Wohnungsgeberbestatigung kann allgemein noch folgende Erlauterung
gegeben werden.

Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung tatsachlich zur
Benutzung uUberlasst, unabhangig davon, ob dem ein wirksames
Rechtsverhaltnis zugrunde liegt. Wohnungsgeber ist der Eigentumer oder
NieBbraucher als Vermieter der Wohnung oder die vom Eigentumer zur
Vermietung der Wohnung beauftragte Person oder Stelle.

Bei Bezug einer Wohnung durch den Eigentumer erfolgt die Bestatigung des
Wohnungsgebers als Eigenerklarung der meldepflichtigen Person.

Das amtliche Formular zur Bestatigung des Wohnungsgebers konnen Sie hier
abrufen oder im Einwohnermeldeamt Weidenberg abholen.

Fristen
Die Anmeldung muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug erfolgen.
Kosten

keine

Abmeldung bei der Wohnsitzgemeinde

Bei Auszug aus der Wohnung haben Sie die Pflicht, sich innerhalb von zwei
Wochen bei der zustandigen Meldebehorde (Gemeinde oder Stadt) abzumelden,
sofern Sie keine neue Wohnung im Inland beziehen.


http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/
https://www.test.weidenberg.de/sites/default/files/2022-09/2021.12.15%20ausf%C3%BCllbar_Wohnungsgeberbestaetigung_11_19.pdf

Beschreibung

Wenn Sie aus lhrer Wohnung ausziehen und keine neue Wohnung im Inland
beziehen (z.B. bei Wegzug ins Ausland), mussen Sie sich abmelden. Eine
personliche Vorsprache ist hierzu grundsatzlich erforderlich.

Wenn Sie eine von mehreren Wohnungen (Nebenwohnungen) aufgeben,
mussen Sie die aufgegebene Wohnung abmelden. Die fur die aufgegebene
Wohnung zustandige Meldebehorde benotigt fur Ihre Abmeldung einen
ausgefullten und unterschriebenen Abmeldeschein, den Personalausweis,
den anerkannten und gultigen Pass oder das Passersatzpapier. Sofern das
Melderegister automatisiert gefuhrt wird, kann von dem Ausfullen des
Abmeldescheins abgesehen werden, wenn Sie personlich bei der
Meldebehorde erscheinen und auf einem Ausdruck die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der bei der Meldebehorde erhobenen Daten durch lhre
Unterschrift bestatigen. Ehegatten, Lebenspartner und Familienangehoarige
mit denselben bisherigen und kunftigen Wohnungen kdénnen einen
Abmeldeschein verwenden; es genlgt wenn einer der Meldepflichtigen den
Meldeschein unterschreibt.

Eine Abmeldung von Amts wegen ist moglich und erfolgt dann, wenn Sie
Ihrer Pflicht zur Abmeldung nicht nachgekommen sind.

Wenn Sie nur eine Wohnung haben, die Sie aufgeben, und eine andere
Wohnung im Inland beziehen, genugt es, wenn Sie sich am neuen Wohnort
anmelden.

Wenn Sie nicht innerhalb von zwei Wochen abmelden, handeln Sie
ordnungswidrig. In diesem Fall konnen Sie mit einer GeldbulSe bis zu 1.000
Euro belegt werden.

Mitzubringende Unterlagen
Bitte bringen Sie die folgenden Unterlagen zu lhrem Termin mit:

e ausgeflllter und unterschriebener Abmeldeschein
e Personalausweis, Reisepass oder Passersatzpapier
Rechtsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Satz 1 sowie §§ 17, 23 und 54 Bundesmeldegesetz (BMG)

Voraussetzungen


https://www.test.weidenberg.de/sites/default/files/2022-09/2022.02.28%20ausf%C3%BCllbar_EWO_Abmeldung.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/

Tatsachliches Ausziehen aus der Wohnung und kein Beziehen einer neuen
Wohnung im Inland. Bei einer vorubergehenden Abwesenheit mit der
Moglichkeit und der Absicht die Benutzung fortzusetzen besteht keine
Abmeldepflicht.

Fristen

FrUhestmoaglicher Zeitpunkt einer Abmeldung ins Ausland ist eine Woche vor
dem Auszug.

Kosten

keine

Beantragung eines einfachen Fuhrungszeugnisses

Wenn Sie ein FUhrungszeugnis fur behordliche oder private Zwecke bendétigen,
kdnnen Sie dieses bei der fur Sie ortlich zustandigen Gemeinde oder elektronisch
im Online-Portal des Bundesamts fur Justiz beantragen.

Beschreibung

Das Fuhrungszeugnis ist ein Auszug insbesondere Uber strafrechtliche
Verurteilungen, das Sie ab Ihrem 14. Lebensjahr bei der flr Sie zustandigen
Gemeinde/Meldebehérde (Burgerburo) oder Uber das Online-Portal des
Bundesamts fur Justiz beantragen konnen.

Wird das Fuhrungszeugnis von Ihnen zur Vorlage bei einer Behorde
beantragt, so wird es der Behorde unmittelbar GUbersandt. Auf Verlangen
kann lhnen jedoch, als Antragsteller, Einsicht in das FUhrungszeugnis
gewahrt werden.

Ein einfaches Fuhrungszeugnis konnen Sie personlich, schriftlich oder
elektronisch beantragen.


https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/

e Bei personlicher Antragstellung bei der Gemeinde mussen Sie lhren
Pass oder Personalausweis vorlegen. Die Gebuhr betragt 13,- €.

e Fur die elektronische Antragstellung uber das Online-Portal des
Bundesamts fur Justiz benotigen Sie entweder einen neuen
Personalausweis oder einen elektronischen Aufenthaltstitel jeweils mit
freigeschalteter Online-Ausweisfunktion.

e Bei schriftlicher Antragstellung ist die Beglaubigung lhrer
Unterschrift durch eine siegelfuhrende Stelle erforderlich. Weiterhin
mussen Sie den Verwendungszweck fur das Fuhrungszeugnis angeben.

Eine Antragstellung durch einen Bevollmachtigten ist nicht moglich.

Erforderliche Unterlagen
e Antrag auf Ausstellung eines Fuhrungszeugnisses
e bei personlicher Antragstellung: Vorlage von Pass oder
Personalausweis, Gebuhr 13,- €
e bei elektronischer Antragsstellung: Personalausweis bzw.
elektronischer Aufenthaltstitel mit jeweils freigeschalteter Online-
Ausweisfunktion
o bei schriftlicher Antragstellung: Beglaubigte Unterschrift durch eine
siegelfuhrende Stelle
Rechtsgrundlage

§ 30 Gesetz Uber das Zentralreqgister und das Erziehungsreqister
(Bundeszentralreqgistergesetz - BZRG)

Voraussetzungen
e Vollendung des 14. Lebensjahres
e bei Geschaftsunfahigkeit ist der Antrag gegebenenfalls durch den
gesetzlichen Vertreter zu stellen
Besondere Hinweise

Zum FUhrungszeugnis kdnnen allgemein noch folgende Erlauterungen
gegeben werden:

e Verurteilungen von Straftatern erscheinen auRer im
Bundeszentralregister auch im FuUhrungszeugnis, das jede Person uber
14 Jahre bei ihrer Meldebehorde beantragen kann.

e Von der Eintragung ins FUhrungszeugnis gibt es jedoch eine Reihe von
Ausnahmen.

- Vorausgesetzt, im Register ist keine weitere Strafe eingetragen, wird


https://weidenberg.de/sites/default/files/2025-05/ausfuellbarerAntrag%20auf%20Aufstellung%20eines%20Führungszeugnisses.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30.html

eine Verurteilung bis zu 90 Tagessatzen Geldstrafe oder bis zu drei
Monaten Freiheitsstrafe nicht ins FUhrungszeugnis aufgenommen (wohl
dagegen ins Zentralregister, aus dem jedoch nur bestimmte Behorden
Auskunft erhalten).

- Nicht aufgenommen werden ferner Jugendstrafen bis zu 2 Jahren,
sofern sie zur Bewahrung ausgesetzt sind.

e Auch fur das Fuhrungszeugnis gibt es Tilgungsfristen; sie sind im
Allgemeinen kurzer als beim Bundeszentralregister (je nach Art der
Verurteilung zwischen 3 und 10 Jahren).

Fristen

FrUhestmoaglicher Zeitpunkt einer Abmeldung ins Ausland ist eine Woche vor
dem Auszug.

Kosten
13 Euro (zu Entrichten bei Antragstellung)

Gebuhrenbefreiung: Bei Mittellosigkeit (z.B. Beziehenden von
Arbeitslosengeld Il, Sozialhilfeempfangern, Beziehern des Kinderzuschlags
nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)) oder wenn das Fuhrungszeugnis
fur einen besonderen Verwendungszweck bendétigt wird. Dies wird
angenommen, wenn das Fuhrungszeugnis fur eine ehrenamtliche Tatigkeit in
einer gemeinnutzigen oder vergleichbaren Einrichtung benotigt wird.

Bei einer elektronischen Antragstellung ist der Nachweis der Mittellosigkeit
elektronisch zu erbringen.

Bearbeitungsdauer

ca. 2 bis 3 Wochen

Beantragung eines erweiterten Fuhrungszeugnisses

Wenn Sie ein erweitertes Fuhrungszeugnis fur behordliche oder private Zwecke
bendtigen, konnen Sie dieses bei der fur Sie ortlich zustandigen Gemeinde oder
elektronisch Uber das Online-Portal des Bundesamts fur Justiz beantragen.



http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/index.html
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/

Beschreibung

Ein erweitertes Fuhrungszeugnis konnen Sie bei der fur Ihren Wohnort
zustandigen Gemeinde/Meldebehdrde (Burgerburo) oder elektronisch uber
das Online-Portal des Bundesamts fur Justiz beantragen, wenn bestimmte
gesetzliche Bestimmungen die Erteilung eines erweiterten
FUhrungszeugnisses vorsehen oder wenn Sie dieses Fuhrungszeugnis
benodtigen fur

e die Prufung der personlichen Eignung nach § 72a Sozialgesetzbuch VIII
Kinder- und Jugendhilfe,

e eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung,
Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjahriger oder eine
Tatigkeit, die in vergleichbarer Weise geeignet ist, Kontakt zu
Minderjahrigen aufzunehmen.

Bei personlicher Antragstellung bei der Gemeinde mussen Sie Ihren Pass
oder Personalausweis und die schriftliche Aufforderung vorlegen, in der von
Ihnen die Vorlage eines erweiterten FiUhrungszeugnisses verlangt wird. In der
schriftlichen Aufforderung muss bestatigt werden, dass die Voraussetzungen
des § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) fur die Erteilung eines
erweiterten FiUhrungszeugnisses vorliegen. Bei Selbstandigen reicht die
Bescheinigung der Antrag stellenden Person aus. Die Gebuhr betragt 13,- €.

Far die elektronische Antragstellung bendtigen Sie entweder einen
neuen Personalausweis oder einen elektronischen Aufenthaltstitel jeweils mit
freigeschalteter Online-Ausweisfunktion; die nach § 30a
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) erforderliche Bescheinigung muss in
diesem Fall hochgeladen werden.

Eine Antragstellung durch einen Bevollmachtigten (z.B. Rechtsanwalt) ist
nicht moglich.

Antragstellung durch Behorden

Ein erweitertes Fuhrungszeugnis kann seit dem 1. Mai 2010 zum Zweck des
Schutzes von Minderjahrigen auch von Behorden beantragt werden.
Voraussetzung hierfur ist, dass die Behdrden das Fuhrungszeugnis zur
Erledigung ihrer hoheitlichen Aufgaben benodtigen und die Aufforderung an
den Betroffenen, ein entsprechendes Fuhrungszeugnis vorzulegen, nicht
sachgemals oder erfolglos geblieben ist. Nicht sachgemal ist die


https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html

Aufforderung des Beteiligten zur Vorlage eines erweiterten
FUuhrungszeugnisses immer dann, wenn flr diesen eine nachteilige
Entscheidung beabsichtigt ist und deshalb seine Mitwirkung nicht erwartet
werden kann. In allen anderen Fallen ist fur die Beantragung eines
erweiterten FUhrungszeugnisses die Mitwirkung des Betroffenen zwingende
Voraussetzung fur die Antragstellung. In diesen Fallen hat die
antragstellende Behorde dem Betroffenen auf Verlangen Einsicht in das
FUhrungszeugnis zu gewahren.

Erforderliche Unterlagen
e Schriftliche Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten
FUihrungszeugnisses bzw. bei Selbststandigen, die Bescheinigung der
Antrag stellenden Person
e Antrag auf Ausstellung eines Fuhrungszeugnisses
e bei personlicher Antragstellung: Vorlage von Pass oder
Personalausweis, Gebuhr 13,- €
e bei elektronischer Antragsstellung: Personalausweis bzw.
elektronischer Aufenthaltstitel mit jeweils freigeschalteter Online-
Ausweisfunktion
Rechtsgrundlagen
e § 30, 30a und 31 Gesetz Uber das Zentralregister und das
Erziehungsregister (Bundeszentralregistergesetz - BZRG)
e § 72a Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIIl) - Kinder- und
Jugendhilfe
Voraussetzungen
e Vollendung des 14. Lebensjahres
e schriftliche Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten
Fuhrungszeugnisses bzw. bei Selbstandigen, die Bescheinigung der
Antrag stellenden Person
Besondere Hinweise

Zum Fuhrungszeugnis kdnnen allgemein noch folgende Erlauterungen
gegeben werden:

e Verurteilungen von Straftatern erscheinen aulSer im
Bundeszentralregister auch im FUhrungszeugnis, das jede Person uber
14 Jahre bei ihrer Meldebehorde beantragen kann.

e Von der Eintragung ins Fuhrungszeugnis gibt es jedoch eine Reihe von
Ausnahmen.

- Vorausgesetzt, im Register ist keine weitere Strafe eingetragen, wird


https://weidenberg.de/sites/default/files/2025-05/ausfuellbarerAntrag%20auf%20Aufstellung%20eines%20F%C3%BChrungszeugnisses.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/BJNR002430971.html#BJNR002430971BJNG000601306
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/BJNR002430971.html#BJNR002430971BJNG000601306
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html

eine Verurteilung bis zu 90 Tagessatzen Geldstrafe oder bis zu drei
Monaten Freiheitsstrafe nicht ins FUhrungszeugnis aufgenommen (wohl
dagegen ins Zentralregister, aus dem jedoch nur bestimmte Behorden
Auskunft erhalten).

- Nicht aufgenommen werden ferner Jugendstrafen bis zu 2 Jahren,
sofern sie zur Bewahrung ausgesetzt sind.

e Auch fur das Fuhrungszeugnis gibt es Tilungsfristen; sie sind im
Allgemeinen kurzer als beim Bundeszentralregister (je nach Art der
Verurteilung zwischen 3 und 10 Jahren).

Fristen

FrUhestmoaglicher Zeitpunkt einer Abmeldung ins Ausland ist eine Woche vor
dem Auszug.

Kosten
13 Euro (zu Entrichten bei Antragstellung)

Gebuhrenbefreiung: Bei Mittellosigkeit (z.B. Beziehenden von
Arbeitslosengeld Il, Sozialhilfeempfangern, Beziehern des Kinderzuschlags
nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)) oder wenn das Fuhrungszeugnis
fur einen besonderen Verwendungszweck bendétigt wird. Dies wird
angenommen, wenn das Fuhrungszeugnis fur eine ehrenamtliche Tatigkeit in
einer gemeinnutzigen oder vergleichbaren Einrichtung benotigt wird.

Bei einer elektronischen Antragstellung ist der Nachweis der Mittellosigkeit
elektronisch zu erbringen.

Bearbeitungsdauer

ca. 2 bis 3 Wochen

Beantragung einer Meldebescheinigung

Beschreibung


http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/index.html

Auf Antrag erteilt Ihnen die Meldebehorde, bei der Sie mit Wohnsitz
gemeldet sind, eine schriftliche Meldebescheinigung.

Die einfache Meldebescheinigung enthalt Angaben zu Familiennamen,
friheren Namen, Vornamen, Doktorgrad, Ordensnamen, Kunstlernamen,
Geburtsdatum und -ort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat und
derzeitige Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung.

Auf Antrag kann Ihnen eine erweiterte Meldebescheinigung ausgestellt
werden, die weitere Daten enthalten darf. Zu den weiteren Daten gehoren
Angaben zum Geschlecht, zum gesetzlichen Vertreter, derzeitige
Staatsangehorigkeiten, rechtliche Zugehorigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft, frihere Anschrift(en), Einzugs- und Auszugsdatum,
Familienstand, Daten zum Ehegatten oder Lebenspartner, Daten zu
minderjahrigen Kindern, Daten zum Personalausweis, zum anerkannten Pass
oder Passersatzpapier, zur elD-Karte und zum Ankunftsnachweis nach dem
Asylgesetz sowie die AZR-Nummer. Daten zu Auskunfts- und
Ubermittlungssperren diirfen in einer Meldebescheinigung nicht enthalten
sein.

Rechtsgrundlagen
e §§ 17, 18 und 24 Bundesmeldegesetz (BMG)
Besondere Hinweise

Eine amtliche Meldebestatigung wird Ihnen bei der An- bzw. Abmeldung
ausgestellt. Sie dient zum Nachweis der Wohnung und darf nur Daten zum
Familien- und Vornamen, zum Doktorgrad, zum Geburtsdatum, zur Anschrift,
zum Tag des Ein- und Auszugs sowie zum Datum der An- oder Abmeldung
enthalten. Sie erhalten diese unentgeltlich.

Kosten
e fUr die amtliche Meldebestatigung: keine
e fUr die einfache oder erweiterte Meldebescheinigung: 5 Euro

Ubermittlungssperre, Auskunftssperre; Beantragung der
Eintragung

Beschreibung


http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/

Auskunftssperre

Wenn Sie gegenuber Ihrer Meldebehorde das Vorliegen von Tatsachen
glaubhaft machen kénnen, dass durch die Weitergabe Ihrer Meldedaten eine
Gefahr fur Sie oder auch eine andere Person, z.B. Ihre Angehdrigen,
entstehen kann (z.B. Gefahr fur Leben, Gesundheit, persdnliche Freiheit oder
ahnliche schutzwurdige Interessen), werden |lhre Meldedaten entsprechend
gesperrt (Auskunftssperre).

Vor Einrichtung der Auskunftssperre werden Ihre Angaben durch die
Meldebehérde Uberprift. Ergibt sich aus dieser Uberprifung, dass die
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, so wird im Melderegister eine
Auskunftssperre vermerkt, die sich auf alle Arten der Melderegisterauskunft
an Privatpersonen und nicht 6ffentliche Stellen bezieht. Die Zugehorigkeit zu
einer bestimmten Berufsgruppe allein genugt nicht fur die Eintragung einer
Auskunftssperre.

Auskunftssperren gelten stets zu dem Schutzzweck, der fur die Eintragung
ausschlaggebend war. Wird nach Anhoérung der betroffenen Person nach
Auffassung der Meldebehorde durch die Auskunft der Schutzzweck der
Auskunftssperre nicht berthrt und sind auch sonstige schutzwurdige
Interessen der betroffenen Person gewahrt, kann die Auskunft erteilt werden.

Die Auskunftssperre gilt befristet fur die Dauer von zwei Jahren und
kann auf Antrag verlangert werden.

Ahnlich schutzwirdige Interessen sind insbesondere der Schutz der
betroffenen oder einer anderen Person vor Bedrohungen, Beleidigungen
sowie unbefugten Nachstellungen. Bei der Feststellung, ob die o0.g.
Tatsachen vorliegen, ist auch zu berucksichtigen, ob die betroffene oder eine
andere Person einem Personenkreis angehort, der sich auf Grund seiner
beruflichen oder ehrenamtlich ausgeubten Tatigkeit allgemein in
verstarktem Malie Anfeindungen oder sonstigen Angriffen ausgesetzt sieht.

Ubermittlungssperren



Daneben besteht fur Sie auch die Mdglichkeit, der Weitergabe lhrer
Meldedaten zu widersprechen (Ubermittlungssperren). Eine Angabe von
Grunden ist hierbei jeweils nicht erforderlich.

1. Ubermittlungssperre an é6ffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG)
Das Bundesmeldegesetz sieht vor, dass den Kirchen neben den Daten
ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von Familienangehorigen der
Mitglieder, die nicht derselben oder keiner 6ffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehoren, ubermittelt werden durfen. Der
betroffene Familienangehorige - nicht das Kirchenmitglied selbst - kann
die Einrichtung einer Ubermittlungssperre verlangen. Diese
Ubermittlungssperre gilt nicht, soweit Daten fiir Zwecke des
Steuererhebungsrechts der jeweiligen offentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften Ubermittelt werden.

2. Auskunfte an Parteien, Wahlergruppen und andere Trager von
Wahlvorschlagen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG)
Im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen durfen
Parteien, Wahlergruppen und anderen Tragern von Wahlvorschlagen in
den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft Gber
Namen, Anschrift, Doktorgrad von Gruppen von Wahlberechtigten
erteilt werden, fUr deren Zusammensetzung das Lebensalter der
Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtstage der Wahlberechtigten
durfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfanger hat die Daten
spatestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu lI6schen.
Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen
haben.

3. Auskunfte uber Alters- und Ehejubilaen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG)
Mandatstragern, Parteien, Wahlergruppen, Mitgliedern
parlamentarischer Vertretungskorperschaften und Bewerbern fur diese
sowie Presse und Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft tUber Alters-
und Ehejubilaen von Einwohnern erteilt werden. Die Auskunft darf nur
die dazu erforderlichen Daten (Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad,
Anschrift) sowie Tag und Art des Jubildums umfassen. Diese Auskunft
darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben.



4. Auskiunfte an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG)
Das Bundesmeldegesetz erlaubt eine Auskunft an Adressbuchverlage
uber Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Ubermittelten
Daten durfen nur flr die Herausgabe von Adressblchern
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Dieser
Auskunftserteilung kdnnen Sie widersprechen.

5. Datenubermittlungen an das Bundesamt fur Wehrverwaltung (8§
36 Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz)
Damit das Bundesamt fur das Personalmanagement der Bundeswehr
uber den freiwilligen Wehrdienst informieren kann, Ubermitteln die
Meldebehorden jeweils zum 31. Marz eines jeden Jahres Angaben zu
Personen mit deutscher Staatsangehorigkeit, die im nachsten Jahr
volljahrig werden (Familienname, Vorname und gegenwartige
Anschrift). Falls Sie keine Informationen durch das Bundesamt fur das
Personalmanagement der Bundeswehr winschen, kdnnen Sie der
Datenweitergabe widersprechen.

Die jeweilige Ubermittlungssperre wird von lhrer Meldebehérde
entsprechend eingetragen. Die Ubermittlungssperre wird nur bei der
Gemeinde eingetragen, bei der Sie der Datenubermittlung widersprochen
haben. Wenn Sie mehrere Wohnungen haben und eine DatenUbermittiung
fur alle Wohnungen ausschliel3en wollen, mussen Sie bei allen Gemeinden, in
denen Sie einen Wohnsitz haben, der Datentbermittlung widersprechen.

Ubermittlungssperren gelten ohne Befristung.

Voraussetzungen

Fur eine Auskunftssperre mussen Sie triftige Grunde gegenuber der
Meldebehorde glaubhaft machen. Dazu konnen Tatsachen dienen, die eine
Gefahrdung lhrer oder anderer Personen glaubhaft machen. Die Sperre wird
erst eingetragen, wenn die Uberpriifung Ihrer Angaben durch die Gemeinde



die von lhnen angefuhrte Gefahr bestatigt hat. Wenn Sie mehrere
Wohnungen haben, werden die zustandigen Meldebehorden uber die
Auskunftssperre informiert.

Fur die Eintragung einer oder mehrerer Ubermittlungssperren genligt ein
einfacher Antrag, der nicht begrindet werden muss.

Fristen
keine

Erforderliche Unterlagen
e Antrag auf Auskunftssperre/Ubermittlungssperre
e bei Auskunftssperre: ggf. Unterlagen, die die von Ihnen gemachten
Angaben unterstitzen kdnnen.

Kosten
keine

Rechtsgrundlagen
e § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG)
Auskunftssperren
e § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG)
Melderegisterauskunfte in besonderen Fallen
e § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
Regelmaliige DatenUbermittlungen
e § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
Datenubermittlungen an 6ffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften

Fuhrerschein; Einreichung des Fahrerlaubnisantrages bei der
Gemeinde

Der Fuhrerscheinantrag muss bei lhrer (Wohnsitz-)Gemeinde zur Bestatigung und
ggf. Weiterleitung abgeben werden. Auskunft Uber die benodtigten Unterlagen
erfragen Sie bitte bei der zustandigen Fuhrerscheinstelle im Landratsamt
Bayreuth.

Beschreibung


https://www.test.weidenberg.de/sites/default/files/2022-09/2021.12.15%20ausf%C3%BCllbar_Einrichtung_Uebermittlungs-Auskunftssperre.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__50.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__36.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__42.html

Fur fahrerlaubnisrechtliche Angelegenheiten ist grundsatzlich die
Fahrerlaubnisbehorde (= Kreisverwaltungsbehorde) Ilhres Wohnortes
zustandig. Sie konnen lhren Fuhrerscheinantrag jedoch nicht nur dort,
sondern auch bei lhrer Wohnsitzgemeinde abgeben. Dies kann zur
Vermeidung von Verzégerungen sinnvoll sein, da die
Kreisverwaltungsbehorde fur die Antragsbearbeitung in der Regel
Informationen der Wohnsitzgemeinde bendtigt.

Mitzubringende Unterlagen

Bitte fragen Sie bei Ihrer Fahrschule oder im Landratsamt Bayreuth nach,
welche Unterlagen dafur im Landratsamt benétigt werden.

Aushandigung des Fuhrerscheins

Zum Termin ist der alte FUhrerschein, sowie Personalausweis oder Reisepass
mitzubringen.



